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Miniſterium des Innern .
Evangeliſche Sektion .

Karlsruhe , den 20 . September 1821 .

An ſaͤmmtliche Evangeliſche Dekanate und zur wei⸗
tern Beförderung durd dieſelben an die geſammte
Evangeliſche Landesgeiſtlichkeit des Großherzog⸗

thums Baden .

Was allernächſtens durch vas offiziette Geſetes⸗ oder Re⸗
gierungsblatt in Betreff der Kirchenvereinigung zur Wiſſen⸗
ſchaft und Nachachtung der geeigneten geiſtlichen und welt -
lichen Behoͤrden gebracht wird , gelangt nun zu gleichem
ZSweck und in Gemaͤßheit der hoͤchſten Verfuͤgung vom 30 .
Aug . St . M. N. 2231 durch beſondern Abdruck deſſelben
in der Anlage auch an die Pfarrer und Gemeinden der
Evangeliſchen Landeskirche . Wir fuͤgen dieſer Anlage noch
einen vorlaͤufigen Auszug aus der kuͤnftigen Landesliturgie
oder Agende bei , und begleiten Saͤmmtliches mit folgen⸗
den , den naͤchſten Vollzug betreffenden Anordnungen :

1) Sobald dieſe Anlagen auch in den ausgedehnteſten
Dioͤceſen zu Handen der geſammten Landesgeiſtlichkeit
ſicher gelangt ſeyn koͤnnen — alfo am . . fúnftigen
Monats , als am 16 . Sonntag p. F. Tr . , wird die
Vereinigungsurkunde , und hierauf das , die
Landesherrliche Beſtaͤtigung derſelben enthaltende hoͤch⸗
fte Reſkript vom 23 . Juli d. J . in allen Evangeli⸗
ſchen Kirchen des Landes mit der , dieſem wichtigen
Gegenſtand angemeſſenen Wuͤrde und Vernehmlich⸗
keit von den Kanzeln verleſen . Die Beilagen der
Unionsakte ſind den Kirchenvorſtaͤnden oder Pres -
byterien in einer außerordentlichen Sitzung bekannt
zu machen .
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2) Die Geiſtlichen werden in der , dieſer Publikation

vorangehenden kurzen Predigt oder Einleitungsrede

Anlaß und Bedacht nehmen , ihre Zuhoͤrer beſonders

da , wo es noch gar nicht oder nicht genugſam ge⸗

ſchehen ſeyn ſollte , uͤber die vielfachen , alle klei⸗

nen Aufopferungen , wie z. B . der bisherigen An⸗

i , gewohnheit u . d. gl . weit uͤberwiegenden Wohltha⸗

fini ten dieſer Kirchenvereinigung nochmal zu belehren

40g: und dadurch ihre Gemuͤther zur willigen , gegen Gott

und unſern gnaͤdigſten Regenten dankbaren Annahme

derſelben vorzubereiten .
tie Nach Vorleſung der Unionsakte und des Reſkripts

ijr wird den Gemeinden befannt gemakt , daß Se . Koͤ⸗

wh nigliche Hoheit zur allgemeinen Feier der Kirchenver⸗

ien einigung in allen Evangeliſchen Gemeinden des Landes

t il, mit der erſtmaligen Feier des heil . Abendmahls nach

bon der vorgeſchriebenen Form den 28 . Oktober d. . , als

der den 19 . Sonntag p. F. Tr . , gnaͤdigſt beſtimmt haben .

wý 3 ) Daß dieſe Publikation der Vereinigungsurkunde an ge⸗

tgi nanntem Tage Statt finden werde , ift der Gemeinde

jene den Sonntag vorher von der Kanzel zu eròfnen , und

í fie jur Anhoͤrung derſelben angelegentlich einzuladen .

fin 4 ) Die Zeit zwiſchen gedachter Publikation und dem

frit Unionsfeſte iſt , und zwar hauptſaͤchlich in den Gegen⸗

gen den und Orten bisher gemiſchter Konfeſſion zur

die Einleitung der wirklichen Vereinigung , ſo weit ſie in

die dieſer Zwiſchenzeit Statt finden kann , beſtimmt .

3) An allen Orten naͤmlich ohne Unterſchied , wo bis⸗

de
À

her Einwohner von beiderlei Konfeſſion lebten , Ein

Theil derſelben aber in Ermangelung einer eigenen

f Kirche oder eigener pfarrlichen Bedienung einer

ſolchen , einer benachbarten Mutterkirche ihrer Kon⸗

feſſion in Filialweiſe zugetheilt war , iſt dieſe Ver⸗

í bindung jet ſogleich fuͤr aufgehoben , und dieſer

Gemeindetheil fuͤr vereinigt mit der Kirchenge⸗



b)

meinde und Kirche im Orte , als ſeiner kuͤnftigen

Mutterkirche , zu erklaͤren .

Dieſe Vereinigung wird in allen ſolchen Or⸗

ten ohne Ausnahme an den Swiſchenſonntagen in

der Art vollzogen , daß die zu vereinigende von ih —

rem bisherigen Pfarrer , wenn es ſchicklich geſchehen
kann , ihrer kuͤnftigen Mutterkirche zugefuͤhrt , von

dem Pfarrer derſelben feierlich empfangen , und in

die ihnen beſtimmten Kirchenſtuͤhle , uͤber welche

man vorher in freundſchaftlichem Wege uͤbereinge⸗
kommen iſt , eingewieſen werden . Die Kirchenge —
meinde des Orts wird zur freundlichen Auf -
nahme der neuen Mitglieder ermahnt . In den

kurzen Anreden , welche der zuführende und der

empfangende Pfarrer etwa halten moͤgen, thue

ſich der Geiſt des redlichen Strebens nach allge⸗
meiner , inniger Eintracht kund !

Zu bruͤderlicher Berathung uͤber gemeinſchaftliche
Angelegenheiten ſind aus den zu einer Kirchenge⸗
meinde neu Hinzutretenden ſogleich einige Mit⸗

glieder zu dem gemeinſchaftlichen Kirchenaͤlteſten⸗
rathe oder Presbyterium nach billigen Verhaͤltniſ —
fen proviforifh zu waͤhlen und einzufuͤhren , bis

die allgemeine Geſetzesvorſchrift daruͤber in ihren
ganzen Vollzug tritt .

Sers—

§) Die kuͤnftigen kirchlichen und pfarramtlichen Verhaͤlt⸗
niſſe an Orten , wo Kirchen und Pfarrer von bei —

derlei Konfeſſion ſich befinden , koͤnnen zwar kein |
Gegenſtand ſolcher alsbaldigen Regulirung und

Vollziehung in dieſer Zwiſchenzeit ſeyn ; es iſt
|

aber ſehr zu wuͤnſchen , und wird mit Vertrauen

gehofft , daß in ſolchen Orten uͤberhaupt , und in

den Hauptſtaͤdten Mannheim und Heidelberg in —

ſonderheit , zum lehrreichen und ermunternden Bei —

ſpiele fuͤr die andern eine , auf die Hauptgrund⸗
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lagen und Tendenzen einer wahren , nicht nur foz

genannten Union mit Unbefangenheit , Liebe

und gegenſeitiger gleichen Hingebung gebaute Ber⸗

einbarung daruͤber zwiſchen den Miniſterien und

Kirchenvorſtänden nech vor dem Vereinigungsfeſte

zur deſto ſchoͤnern Feier deſſelben zu Stande kom⸗

men moͤge , und der diesſeitigen Beſtaͤtigung vor⸗

gelegt werden koͤnne .

5) In den Gegenden und Orten ungemiſchter Kona

feſſion werden die Geiſtlichen obgedachte Zwi⸗—

ſchenzeit vorderſamſt und hauptſaͤchlich noch zu der

wichtigen Belehrung ihrer Gemeinden benutzen , in

der Einfuͤhrung des neuen Ritus bei dem heiligen

Abendmahl nicht den Uebertritt der einen Kirche in

die andere , und das Untergehen jener in dieſer , ſon⸗

dern die moͤglichſte Zuruͤckfuͤhrung jener Feier in

beiden Evangeliſchen Kirchen zu ihrer urſpruͤnglichen

Einſetzung als Hauptmotiv zu fehen .

Die uͤbrigen Vorbereitungen beſchraͤnken ſich mei⸗

ſtens und wohl allein auf die Anſtalt zur naͤchſten

und kuͤnftigen Bereitung des nach dieſem Ritus

zu gebrauchenden und bei der Austheilung zu bre⸗

chenden , jedesmahl den Tag vorher zu backenden ,

und nach Ahſchaͤlung der aͤußern harten Rinde in

Stuͤcke von 2 / lang , / breit und ½ dick zu

ſchneidenden weißen oder Semmelbrodes , ſo wie

auf vorlaͤufige Sorge fuͤr einige niht zu tiefe Schuͤf⸗

ſeln von Zinn oder Fayance , in welchen die obbe⸗

ſchriebenen Brodſtuͤckchen ſchicklich aufgeſchichtet , und

auf dem Altar neben dem Adminiſtrirenden zu ſei⸗

ner naͤchſten Hand aufgeſtellt werden koͤnnen , da

die bisherigen Hoſtienkapſeln und kleine Patenen

nicht mehr dazu gebraucht werden koͤnnen .

Der alsbaldigen Anſchaffung eines zweiten Kelchs ,

wo ein ſolcher noch nicht vorhanden iſt , bedarf es
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vorläufig nicht , da die Ausſpendung des Weins an E
zwei Kommunicirende zugleich der urſpruͤnglichen |
Inſtitution nicht ſo nahe liegt , wie das Brechen
und Austheilen des Brodes an zwei derſelben zu⸗
gleich , dabei mehrern Unbequemlichkeiten als dieſes
ausgeſetzt , auch eben deßwegen in der andern Kirche i
nicht allgemein uͤblich iſt , und der allmaͤhligen Ein⸗
führung wohl vorbehalten werden fann , Í

6) Un dem genannten 28 , Oftober $, . , alè dem 19 .
Sonntage p. F. Tr . , erfolgt nun die feſtliche Bege⸗
hung der Kirchenvereinigung in allen Evangeliſchen
Gemeinden des Landes zu gleicher Zeit ; und auch
dieſe iſt den Sonntag vorher nochmals mit der ge⸗
woͤhnlichen Verkuͤndigung der heiligen Kommunion
und der Vorbereitung dazu in Erinnerung zu bringen .

7) An dieſem Feſttage iſt der oͤffentliche Gottesdienſt in
allen ſeinen Theilen nach dem in der neuen Kirchen⸗
ordnung Beil , A. §. 6. ausgeſprochenen Ritus zum
Erſtenmal zu halten ; dabei uͤber

1. Korinth . 1 , 10 , oder

Epheſ . 4 , 3 —6 , oder |

Philipp . 2 , 1 — 4 , oder |

Hebr . 13 , 8 ,
;

nach eigener Wahl des Geiſtlichen fuͤr Vormittag
oder Nachmittag zu predigen ; ſodann das heil . Abend⸗ |
mahl nach dem ebenfalls vorgeſchriebenen Ritus zu
feiern , daſſelbe uͤberall, wo es irgend moͤglich iſt , qvon zwei ſamtsfaͤhigen Geiſtlichen beiderlei Konfeſſion |

zu adminiſtriren , dabei das Brod aus Gruͤnden , wel⸗ |
che in der Same liegen , von dem Ev . Lutheriſchen

|

auszutheilen , und dieſes Nachtmahl von den admi -
niſtrirenden Geiſtlichen ſelbſt zum Anfang der Kom⸗
munion zu nehmen .



Biia 8) Bei ſaͤmmtlichen Handlungen dieſes Tages , ſo wic

ünglichen bei der vorgaͤngigen Vorbereitung zum heil . Abend —

Brehon mahl muͤſſen die in der weitern Anlage befind —

loen jus lihen Anreden und Formulare erſtmals gebraucht

lè diefe werden ; auh erfheinen da , wo die von der General -

1 Sithe ſynode beliebten Chorroͤcke bisher noch nicht einge⸗

n Cin- fuͤhrt waren , die Geiſtlichen an dieſem Tage und

bei dieſer Handlung Erſtmahls in denſelben .

m 19, 9) In den Orten , wo Pfarrer und Kirchen von beiden

Beye bisher getrennten Konfeſſionen ſind , wird dieſes Feſt

lifo Vormittags in der groͤßern Kirche begangen , und

b ag der gewoͤhnliche oder Erſte Pfarrer an derſelben haͤlt

der g die Predigt ; eir Geiftliher von der andern Konfefa
i ſion fungirt am Altar . Die Nachmittagspredigt wird

ring. in der kleinern Kirche und von einem Geiſtlichen

der andern Konfeſſion gehalten .

a 10) Mit Befeitigung aller aͤußern , an Kommuniontagen

jm
ohnedies Feine geeignete Statt findenden Feſtivitaͤten
wird dieſe Vereinigungsfeier nur kirchlich und in der

Kirche begangen ; welchem jedoch nicht entgegen iſt ,

wenn die Kirchenvorſtaͤnde oder Presbyterien ſich im

Hauſe ihres Geiſtlichen verſammeln und mit demſel⸗

ben in Reihe und Ordnung ſich unter dem gewoͤhn⸗

lihen Gelaͤute zu der Kirche begeben wollen , in wel⸗

her der vormittaͤgige vereinigte Hauptgottesdienſt ge⸗

nitto halten wird .

e 10) Hinſechtlich derjenigen , welche ſich noch durch iht

y ) Gewiſſen verhindert fuͤhlen koͤnnten , uͤberhaupt und

1 alſo auch an dieſer erſtmahligen feſtlichen Begehung

des heil , Abendmahls nach dem vorgeſchriebenen Ri⸗

tus Theil zu nehmen , wird auf die Kirchenordnung

r Beil . A. §. 11 in ` fine verwiefen ,

# ) ) Alle weitern , von einer beſondern Kommiſſion vor⸗

geſchlagenen und von der Generalſynode genehmigten

ffin
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Vollziehungsmaßregeln mit deren Erledigung im Gan⸗

zen und Einzelnen wird die diesſeitige Behoͤrde zu
ihrer unverwandten Aufmerkſamkeit nehmen . Die

Geiſtlichen haben ſich mit ihren dahin gehoͤrigen An⸗

ſtaͤnden oder Anfragen vorderſamſt an ihre Dekanate

und nur dieſe , wenn ſie dieſelben nicht nach den

Grundlagen der Union verbeſcheiden koͤnnen, damit

hierher zu wenden .

Moͤge , was noch in Schwachheit geſaͤet iſt , un —
ter dem Auge deſſen , der zu allem menſchlichen
Pflanzen das Gedeihen giebt , auferſtehen in

Kraft und erwachſen in Herrlichkeit !

Ihm ſey Ehre in der Gemeinde !

Vdt . Strauß .
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